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Anlässe und Ziele 

Aus der Einladung zum Fachtag:

„In Diensten und Einrichtungen der Eingliederungshilfe, aber auch der Seite 
der Leistungsträger und auf sozialpolitischer Seite bestehen zunehmend 
Unklarheiten über Art, Umfang und Notwendigkeit gesundheitsbezogener 
Aufgaben innerhalb der Eingliederungshilfe. Diese Unklarheiten spiegeln sich 
auch auf konzeptioneller, organisatorischer und praktischer Ebene wider. 

Auch werden unberechtigte Erwartungen an die Übernahme solcher Leistun-
gen durch andere Systeme (Gesundheitswesen, Pflege) bzw. Leistungsgesetze 
(SGB V, BTHG) formuliert.“



Kritische Beispiele 

• Unklarheiten auf Leitungsebene im Hinblick auf Zuständigkeit für 
Gesundheitsaspekte

• Einzelbeispiel: Zahngesundheit  

• Einzelbeispiel: Anfallsbeobachtung und –dokumentation in einer 
WfbM

• Förderung gesundheitsbezogener Verhaltensweisen bei einem 
massiv übergewichtigen Mann    



Ziele 

Aus der Einladung zum Fachtag:

„Die Veranstaltung verfolgt folgende Ziele: 
• Verständigung über gesundheitsbezogene Aufgaben innerhalb der 

Eingliederungshilfe
• Schärfung der Aufmerksamkeit für die differenzierten Anforderungen und 

Herausforderungen unter den Bedingungen der Dezentralisierung und 
Ambulantisierung

• Identifizierung der Handlungsbedarfe innerhalb der Dienste und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe (z. B. Konzepte, Organisation, Fortbildung, 

Personalzusammensetzung) 
• Identifizierung der Anforderungen der proaktiven Schnittstellengestaltung in der 

Eingliederungshilfe zum ambulanten und stationären Gesundheitswesen.“



Ziele 

Aus der Einladung zum Fachtag:

Die Veranstaltung befasst sich ausdrücklich nicht mit den 
Anforderungen, Erwartungen und Wünschen an das medizinische 

Versorgungssystem. 



Anlässe  

• Der allgemeine Anlass 

• Der spezielle Anlass 



Der allgemeine Anlass  

Die selbstverständliche Zuständigkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Eingliederungshilfe für die 

gesundheitsbezogenen Fragen schwindet. 

Sie hat leider oft einer Art laissez-faire-Haltung Platz 
gemacht; gelegentlich „legitimiert“ mit dem Vorwand, 

Selbstbestimmung zu achten.



Der spezielle Anlass  

Das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) vom 23.12.2016 lässt 
die besorgte Frage entstehen, 
ob und in welchem Umfang es 
die individuell bedarfsgerechte 

Sorge um Gesundheit in der 
Eingliederungshilfe noch  

möglich macht.



Der Hintergrund 

Im Allgemeinen wird man völlig zu Recht Eigenverantwortung von 
jedem Bürger und von jeder Bürgerin in Fragen der Gesundheit 

erwarten. 

Allerdings gibt es Bürgerinnen und Bürger, die aus verschiedenen 
Gründen diesen Erwartungen nicht oder nicht ausreichend 

entsprechen können. Sie brauchen dafür Hilfe und Unterstützung in 
verschiedener Form: Information, Motivation, Erinnerung, 

Anleitung, praktische Hilfestellung usw.



Der Hintergrund 

Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung gehören zu 
dieser Gruppe von Menschen, die in gesundheitsbezogener Hinsicht 
zeitweilig oder langfristig Hilfe und Unterstützung in verschiedener 

Form benötigen. 

Ihre Unterstützungssysteme – ob Familienangehörige oder Dienste 
und Einrichtungen der Eingliederungshilfe – müssen verschiedene 

gesundheitsbezogene Aufgaben im Alltag übernehmen.



seidelm2@t-online.de

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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